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Wie bereits 1mM wiedervereinigten Deutschland In den Jahrenä(und 3-19
speziell 1mM Bundesland Niedersachsen) wurde auch auf europäischer Ebene in den Jah
TenNnParüber diskutiert, ob richtig ist; 1n der Taambe einer Verfassung auf
ott und/oder eligion ezug nehmen. In Deutschland endete die Diskussion damit,
dass der Gottesbezug des Grundgesetzes („Verantwortung VOT Gott”) erhalten 1e Auf
europäischer ene 1e die rage unentschieden, da der Europäische Verfassungsver-
trag ‚Wal 2004 unterzeichnet wurde, aber mangels einstiımmi1ger Ratifikation nicht 1ın
Kraftr ist DIie hier erorterten Fragen sind nicht LU verfassungsrechtlich, SO1M-

dern auch ethisch-theologisch wichtig. Widerspricht eın Gottes- oder Religionsbezug
1n der Verfassung nicht der Irennung VOo  - Kirche un Staat? erden die nichtgläubigen
Bewohner eines Staates dadurch diskriminiert? Stellt einen Missbrauch des amens
Gottes dar? Umgekehrt wird gefragt, ob eın Verzicht auf solche Bezuge nicht die histo-
rischen Wurzeln Kuropas un selinen Charakter als Wertegemeinschaft eugnet und die
Abwehr totalitärer Staats- un Gesellschaftsvorstellungen unterlässt.

Miıt diesen und anderen Argumenten für und einen (Giottes- und Religionsbezug
ın Verfassungen sich diese Arbeit auseinander, die VON der evangelisch-theologischen

der Universität unster 2008 als Dissertation ANSCHOININC wurde. Die eigentli-
che Arbeit umfasst A1./ Seiten, den est füllen wWwel umfangreiche Anhänge miıt Materialien,
auf die 1M ext ezug IINwird. Der Verfasser hat se1n tudium der evangelischen
eologie baptistischen Theologischen Seminar In Elstal begonnen und In unster
fortgesetzt. Zurzeit arbeitet der Munsteraner als Studienkoordinator.

Der Hauptteil der Arbeit zeichnet die Diskussion 1m Zusammenhang miıt dem
europäischen Verfassungsvertrag nach un: arbeitet die wesentlichen Argumente heraus.
Im zweıten Hauptteil reaglert der Verfasser auf den Umstand, dass ın Europa nicht Ur

Christen, sondern auch en un Muslime en In der Debatte einen (Gottes- un:
Religionsbezug der europäischen Verfassung sind aber keine jüdischen und muslimi-
schen Stimmen laut geworden. Daher hat der Verfasser die Meinung VO  - Vertretern die-
SCT Religionen durch eine qualitativ ausgerichtete Befragung selber rhoben nhalte un
Ergebnisse dieser Befragungen stellt Cr 1m zweıten Hauptteil dar. Das für ih wichtigste
rgebnis besteht darin, dass die Mehrheit der Befragten AaUus beiden Religionen einen
Gottesbezug 1ın der Verfassung begrüßt oder ihm zumindest offen gegenüber steht Im
dritten un etzten Hauptteil bietet der Verfasser eıne theologische Würdigung der AT-
gumente für einen Religions- oder Gottesbezug 1n der Verfassung. el schlıe sich
stark die Sozialethik VON FEilert Herms einschlie{fßslich dessen Rezeption der SOZi0logi-
schen Handlungs- un Gesellschaftstheorie Für den Verfasser 1St die „Verankerung
elines Religions- oder Gottesbezugs in der Verfassung oder einem vergleic  aren rund-
lagentext nicht HUT möglich, sondern auch wünschenswert“ Seine Argumente da
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für münden in eigene Formulierungsvorschläge. Dabei wird der Religionsbezug INn eıne
Werteformulierung integriert un: der Gottesbezug 1n iıne Verantwortungsformel. Der
Verfasser versteht die beiden Formeln 5 dass Je nach Intention entweder die eine oder
die andere oder auch ıne Kombination aUus$s beiden INn eine Taambe aufgenommen WCeCI -
den könnte. Theologisch erscheint das dem Rezensenten als nicht voll befriedigend, da
die nhalte der Worte „Religion‘ und „Gott” nicht auf einer ene stehen un: unter-
einander nicht austauschbar sind. Auch verfassungspolitisch un: -rechtlich wird INa

aum können, dass ıne Nennung Gottes ITG die uiInahnme eines Religionsbe-
ZUBS entbehrlich werden könnte. Eher gilt das Umgekehrte, dass In der Nennung (Jottes
die Berücksichtigung der eligion mıt eingeschlossen ist.

Einen Gottesbezug der europäischen Verfassung halt der Verfasser für wünschens-
wert,; weil durch iıh „die Begrenztheit des menschlichen andelns ANSCIHNCSSCH
ausgedrückt” wird (298) Diese Begrenztheit werde VOT em daran erkennbar, dass die
gesellschaftlich unentbehrlichen „Werte” sich DUr Aaus den „Daseinsgewissheiten ' des
Menschen iın ezug auf selinen rsprung un:! se1ın Ziel un: damit transzendent begrün-
den ließen Auch die Erwähnung der christlichen (neben der jüdischen un: der
islamischen) eligion 1ın der Verfassungspräambel ergibt sich für den Verfasser aus der
rage ach der Begründung VON Werten. Die Begründung einer europäischen Verfas-
SUuNs auf gemeinsame Werte hält für wichtig, weil Werte „die Glieder einer Gesell-
Nzusammenhalten“ Da die europäischen erte wesentlich religiös begründet
seıen, ollten auch die Religionen 1ın diesem Zusammenhang genannt werden.

Der Verfasser 1st sich der ethischen Problematik der Rede VOonNn „Werten” durchaus be-
WUu. Darum widmet ihr einen eigenen, allerdings 1Ur kleinen Abschnitt Auf die
Einwände den eDraucCc dieses Begriffs antwortet pragmatisch, dass INa  b als
evangelischer Theologe aufden Begriffnicht verzichten könne, weil In der oMlfentlıchen
Debatte sehr opulär 1st und weil INan die chrıstilıche Perspektive ın den Diskurs mıiıt
einbringen MUusSse Das ist 1M Endergebnis wahrscheinlic richtig, aber 1ler doch
vorschnell entschieden. DIe Stimme der evangelischen Ethik 1m öffentlichen Diskurs
sollte gerade dahingehend vernehmbar werden, dass entschlossen auf eine Präzision des
Wertbegriffs gedrängt wird. DIe Debatte leidet stark darunter, dass das Wort „Werte“
teils für moralische Grundsätze, teils für Motive oder Jlele des andelns steht Auch
das, Was INa  — früher ugenden nannte, wird oft als Werte bezeichnet, daneben sittliche
Güter, Rechtsgüter oder gesellschaftliche Institutionen. Selbst bei denen, die einen SC
melınsamen Begriff VO  —_ „Werten” haben etwa, dass 6S sich ugenden handele oder

moralische Grundsätze 1st keineswegs ausgemacht, dass S1€ darunter auch diesel-
ben ugenden oder Grundsätze verstehen. Das Wort „Werte“ verschleiert un: verwirrt
eben oft mehr als ZUT Verständigung hilft

Der Verfasser schlıe sich dem europäischen Verfassungsvertrag indem In se1-
Hen Entwurf „Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit“ als Werte be
nenn) Damıit werden aber gänzlic unterschiedliche Begriffe dem einen Oberbegriff
„Werte” zusammengefasst. Freiheit und Gleichheit sind Grundmerkmale des enschseins
und (zusammen mıiıt der Brüderlichkeit bzw. Solidarität) Leitmotive staatlichen Handelns
1n der Demokratie. Demokratie 1st eine Staatsform und Rechtsstaatlichkeit eın Verfas-
SUNgSpr1NZIp. Das geht hier WwI1Ie Kraut und en durcheinander. Obendrein rklärt der
Verfasser: „Andere Aufzählungen SCL. grundlegender europäischer Werte) sind ebenso
möglich.” Bei den europäischen Werten scheint 6S sich inhaltlich also eine recht
beliebige ac handeln. Das nımmt für den Begriff nicht besonders eın
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Nichtsdestoweniger kann INa  . sich freuen, dass diese Untersuchung vorliegt, weil hier
die für die Zukunft Europas und für die christliche Sozialethik wichtige rage nach Gott
1ın der Verfassung sründlich un klar bearbeitet worden ist

Prof. Dr. Uwe 5warat, Elstal (Kontaktadresse siehe nachfolgende Rezension)

ÄNDREAS EISS Kirchenrecht der Evangelischen Landeskirche In Württemberg
un:! ausgewählter evangelischer Freikirchen. Eın Rechtsvergleich, Ius Ecclesiasticum
99, übingen: ohr jiebeck Z012: LA AAIX, 579 e ISBN 978-3-16-151666-5, 94,-

er Titel dieser gedruckten Fassung einer Arbeit, die VOINl der Juristischen Fakultät der
Uniıversıitat übingen als Dissertation ANSCHOINIMNCNCNHN wurde, verdeckt eın wen1g das For-
schungsinteresse ihres Verfassers. Ihm geht 65 nämlich nicht erst In zweıter, sondern in erster
Linie das Kirchenrecht evangelischer Freikirchen, das mıiıt dem eCc der ‚vangeli-
schen Landeskirche in Württemberg vergleichen 11 (1) DIe naheliegende rage, ob Freli-
kirchen überhaupt eın Kirchenrecht aDen, lässt sich chnell beantworten: {[Die Freikirchen
en eın derart umfangreiches Kirchenrecht:, dass der Verfasser seine Darstellung auf
drei ausgewählte Freikirchen beschränken usste. Er untersucht das Kirchenrecht In der
Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden AMG 1mM Bund Evangelisch-Freikirch-
licher Gemeinden und In der Evangelisch-methodistischen Kirche EmK)

Liıteratur und Rechtsvorschriften wurden bis Anfang November 2011 berücksich-
tigt, sind also auf dem neuesten Stand Das ist VOT em für den BEFG relevant, dessen
Kirchenrecht In Juüngster eıt drei wichtige He Ordnungen erganzt wurde. IDiese

Ordnungen werden VOoONn Weiss allerdings nicht durchgehend berücksichtigt. {Die
Einrichtung eines Verfassungs- un Verwaltungsgerichts des BEFG, die Jun1 2011
beschlossen wurde un die se1ıt 2003 bestehenden „Schiedsausschüsse“ ablöst, beachtet
CT War 1mM Abschnitt über Rechtsschutz 495 fl_) auf 285 behauptet € jedoch, eın
Kirchengericht gebe CS Ur 1ın der württembergischen Landeskirche un iın der EmK.

Der Vergleich der vier Kirchenrechtsordnungen erfolgt ganz überwiegend auf der
ene der einzelnen kirchenrechtlichen Institute (Mikrovergleichung), den
Gesichtspunkten VON Kirchenverfassung, au und Urganisation, Kirchen- bzw. Ge-
meindegliedschaft, Mitarbeiter der Kirche, Ordnung der Gottesdienste und kirc  iıchen
Amtshandlungen, kirchliche Einrichtungen un: erke, Kirche und Finanzen, irch-
IC Zusammenschlüsse SOW1e Rechtssetzung, Rechtsdurchsetzung un: Rechtsschutz.

Dem schlıe sich eiInNn kurzer Schlusstei d In dem der V{. ausführt, „WI1e das Kirchen-
recht der vlier In dieser Arbeit behandelten Kirchen insgesamt 1im Vergleich zueinander steht
1SOg. Makrovergleichung| und Was die Kirchen voneinander lernen können“ Er kommt
darın der Einschätzung: „Insgesamt 1st das Kirchenrecht des BEFG 1mM Vergleich mıiıt
den anderen hier behandelten Freikirchen, Was die Qualität betrifft, besten.“ 521 Ver-
besserungsbedarf sieht CT beim BEFG VOT em 1m Bereich der Ordnung der Gottesdienste
und kirchlichen Amtshandlungen; die hier bestehende „Regelungslücke” könne 1MmM Sinne des
kongregationalistischen Verständnisses Hre „Leitlinien“ geschlossen werden ebd

Warum ollten freikirchliche Christen, Vor em, WEn S1e eiıne leitende Tätigkeit AdUuS$s-

üben und/oder den obersten Beschlussgremien gehören, dieses Buch 1n ihrer Biblio-
hek haben?

Weil 65 bisher keine vergleichbare Untersuchung dieses wichtigen Bereiches (frei-)
kirchlichen Lebens gibt. War ist das Kirchenrecht 1mM BEFG VOT kurzer eıt schon e1n-
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